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Bestimmungen die Möglichkeit gegeben, die Rückzahlung zu beschrän-
ken;

c) die Verweigerung oder Beschränkung der Rückzahlung der Instrumente
stellt keinen Ausfall des Instituts dar.
(3) Die Kapitalinstrumente dürfen nur dann eine Obergrenze oder eine

Beschränkung des Ausschüttungshöchstbetrags vorsehen, wenn diese Ober-
grenze oder Beschränkung im einzelstaatlichen Recht oder in der Satzung des
Instituts vorgesehen ist.
(4) Haben die Inhaber der Kapitalinstrumente bei Insolvenz oder Liquida-

tion des Instituts Ansprüche auf dessen Rücklagen und sind diese Ansprüche
auf den Nennwert der Instrumente beschränkt, so gilt diese Beschränkung
gleichermaßen für die Inhaber aller anderen von diesem Institut begebenen
Instrumente des harten Kernkapitals.
Unbeschadet der Bedingung nach Unterabsatz 1 kann eine Gegenseitig-

keitsgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse oder ein ähnliches Institut im
Rahmen ihres (seines) harten Kernkapitals Instrumente anerkennen, die dem
Inhaber kein Stimmrecht gewähren und die alle folgenden Bedingungen
erfüllen:
a) die Ansprüche der Inhaber der nicht stimmberechtigten Instrumente im
Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts entspricht dem Anteil
dieser nicht stimmberechtigten Instrumente an der Gesamtheit der Instru-
mente des harten Kernkapitals;

b) die Instrumente gelten in übriger Hinsicht als Instrumente des harten
Kernkapitals.
(5) Haben die Inhaber der Kapitalinstrumente bei Insolvenz oder Liquida-

tion des Instituts Ansprüche auf dessen Vermögenswerte und haben diese
Ansprüche einen festen Wert oder unterliegen einer Obergrenze, so gilt diese
Beschränkung gleichermaßen für alle Inhaber aller von diesem Institut auf-
gelegten Instrumente des harten Kernkapitals.
(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spe-

zifizierung der Art der Rückzahlungsbeschränkungen aus, die erforderlich
sind, wenn eine Weigerung des Instituts, Eigenmittelinstrumente zurück-
zuzahlen, nach einzelstaatlichem Recht verboten ist.
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungs-

standards bis zum 28. Juli 2013 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 30 Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten
Kernkapitals. Wenn hinsichtlich eines Instruments des harten Kernkapitals
die Bedingungen des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 nicht
länger erfüllt sind, gilt Folgendes:
a) das betreffende Instrument gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht länger als
Instrument des harten Kernkapitals,

b) das mit dem betreffenden Instrument verbundene Agio gilt mit unmittel-
barer Wirkung nicht länger als Posten des harten Kernkapitals.
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Art. 31 Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstru-
mente. (1) In Notfällen können die zuständigen Behörden einem Institut
gestatten, Kapitalinstrumente zum harten Kernkapital zu rechnen, die min-
destens die Bedingungen des Artikels 28 Absatz 1 Buchstaben b bis e erfül-
len,1) sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Kapitalinstrumente werden nach dem 1. Januar 2014 begeben;
b) Sie werden von der Kommission als Instrumente der staatlichen Beihilfe
eingestuft;

c) Sie werden im Rahmen von Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß den zu
jenem Zeitpunkt geltenden Vorschriften betreffend staatliche Beihilfen be-
geben;

d) Sie sind voll eingezahlt und werden vom Staat oder einer einschlägigen
staatlichen Stelle oder Einrichtung in staatlichem Eigentum gehalten;

e) Sie sind geeignet, Verluste aufzufangen;
f) Außer bei Kapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 27 verleihen die
Kapitalinstrumente im Liquidationsfall ihren Inhabern einen Anspruch auf
die nach der Befriedigung aller vorrangigen Ansprüche verbleibenden Ver-
mögenswerte des Instituts;

g) Es sind angemessene Mechanismen für den Ausstieg des Staates bzw. der
einschlägigen staatliche2) Stelle oder der Einrichtung in staatlichem Eigen-
tum vorgesehen;

h)Die zuständige Behörde hat zuvor die Erlaubnis gegeben und ihre Ent-
scheidung zusammen mit deren Begründung veröffentlicht.
(2) Auf begründeten Antrag der jeweils zuständigen Behörde und in Zu-

sammenarbeit mit dieser betrachtet die EBA die in Absatz 1 genannten
Kapitalinstrumente für die Zwecke dieser Verordnung als Instrumenten des
harten Kernkapitals gleichwertig.

Abschnitt 2. Aufsichtliche Korrekturposten

Art. 32 Verbriefte Aktiva. (1) Institute schließen von den Bestandteilen
der Eigenmittel jeglichen Anstieg des Eigenkapitals nach dem geltenden
Rechnungslegungsrahmen aus, wenn dieser Anstieg sich aus verbrieften Ak-
tiva ergibt, einschließlich:
a) eines Anstiegs im Zusammenhang mit künftigen Margenerträgen, die einen
Veräußerungsgewinn für das Institut darstellen,

b)wenn das Institut Originator einer Verbriefung ist, der Nettoerträge aus der
Kapitalisierung künftiger Erträge aus verbrieften Aktiva, die eine Bonitäts-
verbesserung für Verbriefungspositionen bieten.
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur wei-

teren Klärung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Konzepts der Verkaufs-
gewinne aus.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 28. Juli 2013.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-
rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den Arti-
keln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 33 Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme und Wertänderun-
gen eigener Verbindlichkeiten. (1) Institute schließen aus den Bestand-
teilen der Eigenmittel folgende Posten aus:
a) Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäf-
ten zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeitwertbilanzierte
Finanzinstrumente, einschließlich erwarteter Zahlungsströme,

b) durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste
des Instituts aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbind-
lichkeiten,

c) Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten Derivatverbindlich-
keiten des Instituts, die aus Veränderungen seiner eigenen Bonität resultie-
ren.
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c dürfen Institute die aus

dem eigenen Kreditrisiko resultierenden Zeitwertgewinne und -verluste nicht
gegen solche aus ihrem Gegenparteiausfallrisiko aufrechnen.
(3) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe b dürfen Institute den Betrag an

Gewinnen und Verlusten bei ihren Eigenmitteln berücksichtigen, wenn alle
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) die Verbindlichkeiten sind Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52
Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG,

b) die Wertänderungen der Aktiva und Passiva des Instituts sind Folge dersel-
ben Änderung der Bonität des Instituts,

c) zwischen dem Wert der Schuldverschreibungen nach Buchstabe a und dem
Wert der Aktiva des Instituts besteht enge Übereinstimmung,

d) die Hypothekenkredite können durch Rückkauf der diese Kredite finan-
zierenden Hypothekenanleihen zum Nenn- oder Marktwert abgelöst wer-
den.
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um

zu präzisieren, was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Wert der
Schuldverschreibungen und dem Wert der Aktiva im Sinne des Absatzes 3
Buchstabe c darstellt.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 30. September 2015.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 34 Zusätzliche Bewertungsanpassungen. Institute wenden bei der
Berechnung ihrer Eigenmittel die Anforderungen des Artikels 105 auf all ihre
zeitwertbilanzierten Vermögenswerte an und ziehen vom harten Kernkapital
den Betrag der erforderlichen zusätzlichen Bewertungsanpassungen ab.

Art. 35 Aus der Zeitwertbilanzierung resultierende nicht realisierte
Gewinne und Verluste. Institute nehmen keine Bewertungsanpassungen
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vor, die dem Ziel dienen, von den Eigenmitteln nicht realisierte,1) Gewinne
und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten Aktiva oder Passiva auszunehmen,
es sei denn, dies betrifft die in Artikel 33 genannten Posten.

Abschnitt 3. Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals, Ausnahmen und
Alternativen

Unterabschnitt 1. Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals

Art. 36 Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals. (1) Die In-
stitute ziehen von den Posten ihres harten Kernkapitals folgende Positionen
ab:
a) Verluste des laufenden Geschäftsjahres,
b) immaterielle Vermögenswerte,
c) von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche,
d) für Institute, die risikogewichtete Positionsbeträge nach dem auf internen
Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) berechnen, die negativen
Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge nach den Arti-
keln 158 und 159,

e) in der Bilanz des Instituts ausgewiesene Vermögenswerte aus Pensionsfonds
mit Leistungszusage,

f) direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen
Instrumenten des harten Kernkapitals, einschließlich eigener Instrumente
des harten Kernkapitals, die das Institut aufgrund einer bestehenden ver-
traglichen Verpflichtung tatsächlich oder möglicherweise zu kaufen ver-
pflichtet ist,

g) direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instrumenten des harten
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbe-
teiligung mit dem Institut eingegangen sind, die nach Ansicht der zuständi-
gen Behörden dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen,

h)den maßgeblichen Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Po-
sitionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der
Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält,

i) den maßgeblichen Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Po-
sitionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der
Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält,

j) den Betrag der gemäß Artikel 56 von den Posten des zusätzlichen Kern-
kapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des zusätzlichen
Kernkapitals des Instituts überschreitet,

k) den Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht
von 1 250% zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative zur Anwen-
dung eines Risikogewichts von 1 250% jenen Risikopositionsbetrag vom
Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht:
i) qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors,
ii) Verbriefungspositionen gemäß Artikel 243 Absatz 1 Buchstabe b, Arti-

kel 244 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 258,
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iii) Vorleistungen gemäß Artikel 379 Absatz 3,
iv) Positionen in einem Korb, deren Risikogewichte ein Institut gemäß

Artikel 153 Absatz 8 nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann,;1)

v) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basie-
renden Ansatzes gemäß Artikel 155 Absatz 4,

l) jede zum jeweiligen Berechnungszeitpunkt vorhersehbare steuerliche Be-
lastung auf Posten des harten Kernkapitals, es sei denn, das Institut passt den
Betrag der Posten des harten Kernkapitals in angemessener Form an, wenn
eine solche steuerliche Belastung die Summe, bis zu der diese Posten zur
Deckung von Risiken oder Verlusten dienen können, verringert.
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um

die Anwendung der Abzüge nach Absatz 1 Buchstaben a, c, e, f, h, i und l
sowie der entsprechenden Abzüge nach Artikel 56 Buchstaben a, c, d und f
und Artikel 66 Buchstaben a, c und d zu präzisieren.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 28. Juli 2013.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.
(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um

zu präzisieren welche Arten von Kapitalinstrumenten von Finanzinstituten
und – in Abstimmung mit der durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 20102) er-
richtete3) Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA) –
von Drittland-Versicherungsunternehmen und -Rückversicherungsunterneh-
men sowie Unternehmen, die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG
von deren Anwendungsbereich ausgenommen sind, von den folgenden Ei-
genmittelelementen in Abzug gebracht werden:
a) Posten des harten Kernkapitals,
b) Posten des zusätzlichen Kernkapitals,
c) Posten des Ergänzungskapitals.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 28. Juli 2013.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 37 Abzug immaterieller Vermögenswerte. Die Institute ermitteln
den in Abzug zu bringenden Betrag der immateriellen Vermögenswerte
gemäß folgenden Grundsätzen:
a) der in Abzug zu bringende Betrag wird um den Betrag der verbundenen
latenten Steuerschulden verringert, die aufgehoben würden, wenn die
immateriellen Vermögenswerte wertgemindert worden wären oder nach
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dem geltenden Rechnungslegungsrahmen aus der Bilanz ausgebucht wür-
den;

b) der in Abzug zu bringende Betrag umfasst den in den Wertansätzen der
wesentlichen Beteiligungen des Instituts enthaltenen Geschäfts- oder Fir-
menwert.

Art. 38 Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter
Steueransprüche. (1) Die Institute ermitteln den in Abzug zu bringenden
Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steueransprü-
che gemäß diesem Artikel.
(2) Der Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten

Steueransprüche wird nicht um den Betrag der verbundenen latenten Steuer-
schulden des Instituts verringert, es sei denn, die in Absatz 3 festgelegten
Bedingungen sind erfüllt.
(3) Der Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten

Steueransprüche kann um den Betrag der verbundenen latenten Steuerschul-
den des Instituts verringert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) das Institut hat nach dem maßgebenden einzelstaatlichen Recht ein ein-
klagbares Recht zur Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstattungs-
ansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden;

b) die latenten Steueransprüche und verbundenen latenten Steuerschulden
beziehen sich auf Steuern, die von derselben Steuerbehörde für dasselbe
Steuersubjekt erhoben werden.
(4) Verbundene latente Steuerschulden des Instituts, die zu Zwecken des

Absatzes 3 genutzt werden, dürfen keine latenten Steuerschulden einschlie-
ßen, die den in Abzug zu bringenden Betrag der immateriellen Vermögens-
werte oder der Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage ver-
ringern.
(5) Der in Absatz 4 genannte Betrag der verbundenen latenten Steuer-

schulden wird zwischen folgenden Posten aufgeteilt:
a) von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus
temporären Differenzen resultieren und gemäß Artikel 48 Absatz 1 nicht
abgezogen werden,

b) alle anderen von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steuer-
ansprüche.
Die Institute weisen die verbundenen latenten Steuerschulden entspre-

chend dem jeweiligen Anteil, den die unter den Buchstaben a und b genann-
ten Posten darstellen, den von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten
Steueransprüchen zu.

Art. 39 Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der
künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche. (1) Folgen-
de Posten werden nicht von den Eigenmitteln in Abzug gebracht und unter-
liegen dem jeweils anwendbaren Risikogewicht nach Teil 3 Titel II Kapitel 2
oder 3:
a) Steuerüberzahlungen des Instituts im laufenden Jahr,
b) im laufenden Jahr entstandene, auf frühere Jahre übertragene steuerliche
Verluste des Instituts, aus denen ein Anspruch oder eine Forderung gegen-

5 VO (EU) 575/2013 Art. 38, 39 EU-BankenaufsichtsVO



145

über dem Zentralstaat, einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft
oder einer lokalen Steuerbehörde erwächst.
(2) Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprü-

che beschränken sich auf latente Steueransprüche, die aus temporären Diffe-
renzen resultieren, wobei die folgenden Bedingungen sämtlich erfüllt sein
müssen:
a) sie werden unverzüglich automatisch und zwingend durch eine Steuergut-
schrift ersetzt, falls das Institut bei der förmlichen Feststellung seines Jahres-
abschlusses einen Verlust ausweist oder im Falle der Liquidation oder
Insolvenz des Instituts;

b) ein Institut kann im Rahmen des maßgebenden einzelstaatlichen Steuer-
rechts eine Steuergutschrift nach Buchstabe a mit seiner eigenen Steuer-
schuld oder der jedes Unternehmens, das für Steuerzwecke gemäß jenem
Steuerrecht in dieselbe Konsolidierung wie es selbst einbezogen ist, oder
der jedes Unternehmens, das der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis
gemäß Teil 1 Titel II Kapitel 2 unterliegt, verrechnen;

c) übersteigt der Betrag der Steuergutschriften nach Buchstabe b die dort
erwähnte Steuerschuld, so wird der entsprechende Saldo unverzüglich
durch einen direkten Anspruch gegenüber der Zentralregierung des Mit-
gliedstaats, in dem das Institut seinen Sitz hat, ersetzt.
Institute wenden auf latente Steueransprüche ein Risikogewicht von 100%,

wenn die Bedingungen der Buchstaben a, b und c erfüllt sind.

Art. 40 Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten
Verlustbeträge. Der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d in Abzug zu
bringende Betrag wird nicht durch eine Erhöhung des Betrags der von der
künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steueransprüche oder durch an-
dere zusätzliche Steuereffekte verringert, die eintreten könnten, wenn Wert-
berichtigungen auf den Betrag der in Teil 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 3
genannten erwarteten Verlustbeträge ansteigen.

Art. 41 Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leis-
tungszusage. (1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe e wird
der in Abzug zu bringende Betrag der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit
Leistungszusage um folgende Beträge verringert:
a) den Betrag jeglicher verbundener latenter Steuerschulden, die aufgehoben
werden können, wenn die Vermögenswerte wertgemindert oder nach dem
geltenden Rechnungslegungsrahmen aus der Bilanz ausgebucht würden;

b) den Betrag der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage, die
das Institut – vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Be-
hörde – uneingeschränkt nutzen darf.
Die zur Verringerung des in Abzug zu bringenden Betrags genutzten Ver-

mögenswerte erhalten ein Risikogewicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2
oder 3.
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klä-

rung der Kriterien aus, nach denen zuständige Behörden Instituten die Ver-
ringerung des Betrags der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungs-
zusage gemäß Absatz 1 Buchstabe b gestatten.

EU-BankenaufsichtsVO Art. 40, 41 VO (EU) 575/2013 5
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-
rungsstandards bis zum 28. Juli 2013.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 42 Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten
Kernkapitals. Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe f berech-
nen Institute Positionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals auf
der Grundlage der Bruttokaufpositionen, wobei folgende Ausnahmen gelten:
a) Institute dürfen den Betrag von Positionen in eigenen Instrumenten des
harten Kernkapitals auf der Grundlage der Nettokaufposition berechnen,
sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:
i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche zugrun-

de liegende Risikoposition und die Verkaufspositionen unterliegen
keinem Gegenparteiausfallrisiko;

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Han-
delsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten;

b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positio-
nen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung
der zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber eigenen Instrumenten
des harten Kernkapitals, die in den entsprechenden Indizes enthalten sind;

c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten des
harten Kernkapitals, die aus Positionen in Indexpapieren resultieren, gegen
Verkaufpositionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals, die aus
Verkaufpositionen in den zugrunde liegenden Indizes resultieren, aufrech-
nen, auch wenn für diese Verkaufpositionen ein Gegenparteiausfallrisiko
besteht, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:
i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben zugrunde

liegenden Indizes;
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Han-

delsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten;1)

Art. 43 Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanz-
branche. Eine Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche gilt
für die Zwecke des Abzugs als wesentlich, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist:
a) Mehr als 10 % der von dem betreffenden Unternehmen ausgegebenen
Instrumente des harten Kernkapitals befinden sich im Eigentum des Insti-
tuts;

b) das Institut hat enge Verbindungen zu dem betreffenden Unternehmen und
ist Eigentümer von von diesem ausgegebenen Instrumenten des harten
Kernkapitals;

c) das Institut ist Eigentümer von von dem betreffenden Unternehmen aus-
gegebenen Instrumenten des harten Kernkapitals, und das Unternehmen ist
nicht in eine Konsolidierung gemäß Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogen,
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1)Zeichensetzung amtlich.


